
Frage an SEK II-Experten, Gymnasium in NRW
Beitrag von „Bolzbold“ vom 24. April 2021 08:55

Die §§44-50 gelten zum Teil auch in diesem Schuljahr, zum Teil wurden sie verändert. Eine
Fortschreibung der Kursabschlussnoten aus dem ersten Halbjahr wird es nicht mehr geben. Die
Änderungsverordnung befindet sich gerade im parlamentarischen Zustimmungsprozess und
wird vermutlich am 30. April vom Ausschuss für Schule und Bildung abgesegnet.

Bei Wiederholungen wird es so sein, dass die erste Wiederholung regulär auf die
Höchstverweildauer angerechnet wird. Wie dann im Falle einer weiteren notwendigen
Wiederholung umgegangen wird, gibt die Änderungsverordnung nicht her. Da die Ministerin
sich hier ja deutlich geäußert hat ("Nichtanrechnung"), gehe ich davon aus, dass hier
irgendeine Regelung gefunden wird. Daher ist aller Voraussicht nach auch eine zweite
Wiederholung möglich. Eine pauschale Nichtanrechnung dieses Schuljahres sieht die
Verordnungsänderung nicht vor.

Die Frage ob Versetzung oder Wiederholung ist eine Frage für die Beratungslehrkraft.
Angesichts dieses verkorksten Schuljahres würde ich wohl zur Wiederholung raten und im
Notfall dann eine zweite Wiederholung beantragen. Bei langfristig Erkrankten ist die Erkrankung
auch ein Grund, um die Höchstverweildauer zu verlängern. Hauptziel sollte die Genesung sein,
bevor man sich über die Schullaufbahn Gedanken macht - für die Schullaufbahn finden sich in
der Regel Lösungen.
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